
 
 
 
Parkplatzordnung Sport- und Freizeitanlage Werd
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steinhaldenstrasse:  öffentliche Park-
plätze. Benützung mit Parkscheibe für 
max. 10 Std.  
 

 
 

Kiesplatz Kunstrasen: Parkieren für  
Besucher der Sport- und Freizeitanlage 
erlaubt. 
 

 

Nach der Autobahnunterführung rechts, 
ist das Parkieren strickte untersagt. 
Fahrzeuge im Parkverbot werden 
abgeschleppt. 

 
 
 
 
 
 

Autobahnunterführung: öffentliche Park-
plätze. Benützung mit Parkscheibe für 
max. 5 Stunden.  
 

Festplatz: Hinter der Skatinganlage ist 
das Parkieren nur erlaubt, wenn beim 
Zufahrtsweg die Fahrverbotstafel durch 
die Parktafel abgedeckt ist. Ist dies nicht 
der Fall, verteilt die Polizei Bussen wegen 
«Fahren im Fahrverbot»! 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn die Parkplatzordnung eingehalten 
wird, können Bussen und viel Ärger 
vermieden werden. 
 
Besten Dank für das Verständnis 
 
FC Oetwil-Geroldswil 


